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EIOPA untersucht 
Verwendung von 
Klimaszenarien

Bericht des EU-
Parlaments

Kriterien für das 
EU-Ecolabel

CRR III: EU-Rat 
beschließt 
generellen Ansatz

2022 2023
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EU-Taxonomie

Reporting 
Taxonomie-fähigkeit 
Klimaziele Draft FAQs zu 

Klima DR & Art. 
8 DR

Berichterstattung 
inklusive 
Änderung der 
Taxonomie für 
Gas und Kernkraft

CSRD

SFDR
Level I

Updates Level II Q&As EU-
Kommission

Klarstellung 
der ESAs

SFDR 
ergänzende RTS 
Gas & Atomkraft

SFDR RTS

Q&As DR

RTS Korrigendum

Weiteres

Anwendungszeitpunkt

(Regulatorische) Veröffentlichungen

Review

Vorgeschlagene Gesetzgebung

ESAP: erste 
Funktionen verfügbar

Banken –
Säule III

CRR II: Säule III 
ESG-Offenlegung 
(erweitert)

Banken -
Säule I CRR III: ESG integriert in 

CoRep & FinRep

Weiteres

EBA LOaM 
Richtlinien 

Green 
Securitisations

MiFID II & IDD 

EU Gesetz zur 
Wiederherstellung 
der Natur

Nachhaltigkeits-
präferenzen

Entwurf Erweiterung 
Produkt-Governance

Weiteres
ESG-Risiken: 
Integration in 
AIFMD & 
UCITS

EU Grüne 
Bonds

EU-Entwaldungs-
verordnung: 
vorläufige 
Einigung

ESMA Bericht zu den 
Umweltkriterien des EU-
Ecolabels

EU-
Emissionshandelssys
tem und sozialer 
Klimafonds: 
vorläufige Einigung

EFRAG liefert 2. 
Set der ESRS 
an die EU-
Kommission

Umsetzung in 
nationales Recht

DR 2. Set der ESRS

DR = Delegierter Rechtsakt
ESAP = European Single Access Point
ESRS = European Sustainability Reporting Standards
EP = Europäisches Parlament

ITS = Implementing Technical Standards / technische Durchführungsstandards
PSF = Platform on Sustainable Finance
RTS = Regulatory Technical Standards / technische Regulierungsstandards

Jahresbericht der 
EBA gem. Art. 18
ESAs liefern RTS zum 
PAI-Rahmenwerk und zu 
bestimmten Produktoffenlegungen
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EIOPA Dashboard 
Naturkatastrophen Solvency II

Hypothekenkredit-
richtlinie

SRD II

Anfang Mitte Ende
Berichterstattung für GJ 2024 
(für NFRD-pflichtige 
Unternehmen)
Prüfung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung 
(begrenzte Sicherheit)

Q&As zur 
Anwendung und 
Industrie-Workshops

EFRAG eröffnet 
Konsultation zum 
2. Set der ESRS

CRR II: Säule III 
ESG-Offenlegung 
(light)

CRR II: Säule III 
ESG-Offenlegung 
(light)

EBA DP zu ESG 
Risiken im 
aufsichtsrechtlichen 
Rahmen

EIOPA Bewertung von 
ESG-Assets und -Aktivitäten

EIOPA Überarbeitung des 
Aufsichtshandbuchs zu Klimarisiken

vrsl. EU-Green 
Bonds Standard

EBA Bericht zum Umgang 
mit ESG-Exposures 
EBA Bewertung zu Green Asset-
backed Securities

EBA Bericht zur Klassifizierung 
und zum regulatorischen Umgang 
mit ESG-Assets

ESG-Indizees: 
Integration von ESG 
in Benchmarking-VO

Banken -
Säule II
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t EZB Leitfaden: 
2. Thematic Review  
EZB 
Klimastresstest

EZB Erwartung: 
vollumfängliche 
Erfüllung aller 
Erwartungen –
EZB Leitfaden

Corporate 
Sustainability Due 
Diligence Directive 
(CSDDD)

DP = Diskussionspapier
GJ = Geschäftsjahr
RL = Richtlinie

Anfang Anfang Anfang MitteMitte MitteEnde Ende Ende

PSF Bericht zu 
Transitionsaktivitäten

PSF Bericht zu 
Umweltzielen 3-6

DR 1. Set der ESRS

FS Reporting 
Taxonomiekonformität 
für GJ 2023 für 
Klimaziele

CRR II: Säule III 
ESG-Offenlegung 
(vollständige 
Offenlegung)

Versicherungen

PAI Statement Level 
II (Legal Entity)

Aktualisierte Richtlinien 
zur MiFID II-Eignung

PSF Bericht zur 
sozialen Taxonomie

Stellungnahme der 
ESAs zur Anwendung

Ergebnisse des 
EZB 2. Thematic 
Reviews

Fortschrittsbericht der 
ESAs zu Greenwashing

CRR III: Säule III 
ESG-Offenlegung 
(alle Banken)

EBA ITS zu Säule 
III ESG -
Offenlegung DVO (EU) 

2022/2453

ESMA Leitlinien 
ESG in Fonds-
Namen

EU-Green Bonds 
Standard

EbAV II Richtlinien

DR Transparenz in 
ESG-Ratings 

Abstimmung EP 
zur CSDDD

Bericht zu Klimarisiken & 
Finanzstabilität
Vrsl. Einigung im Trilog zur 
CSDDD

vrsl. CSDDD final

Shareholder 
Rights Directive II

Vrsl. FS Reporting 
Taxonomiekonformität 
für GJ 2024 für alle 
sechs Umweltziele

Ergebnisse des 
EZB-
Klimastresstests

EBA LOaM 
Richtlinien 
(gesamtes 
Bestandsgeschäft)

Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement 
(MaRisk)

DR für Umweltziele 
3-6 der Taxonomie 

Entwurf DR für 
Umweltziele 3-6 
der Taxonomie
Entwurf Ergänzung 
Klima DR & 
Offenlegungs DR

Ergänzung Klima 
DR & Offenlegungs 
DR

Wahl des Europäischen 
Parlaments/neue Legislaturperiode

SFDR ergänzende 
RTS Soziales

Richtlinien zur Erweiterung 
Produkt-Governance

EZB: Ergebnisse des 
Assessments climate-related 
& environmental risks 
disclosures

ESG Risk: gemeins. Bericht 
Risiken am Finanzmarkt

• CSRD: ESRS 2, ESRS G1

• Risikomanagement: EZB Leitfaden: 
Thematic Review; Offenlegung von Klima- und 
Umweltrisiken

• CSDDD: Verzielung Umweltziele für 
Vorstandsvergütung, diverse Sorgfaltspflichten

• LkSG: unternehmerische Sorgfaltspflichten

• MiFID II / OffenlegungsVO: Durchführung 
von Überwachungshandlungen 

Prospekte: ESG-
Offenlegungen für 
Wertpapiere 

Ergebnisse des EZB 3. 
Thematic Reviews

LkSG
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Agenda

1. ESG Governance: Regulatorische Anforderungen

1. Good Practice für die Umsetzung: Governance und Compliance
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Die ESG Transformation benötigt konsistente Governancestrukturen
als Startpunkt und Motor

ESG
Strategie & Governance

Risikomanagement

Steering & Reporting

Produkte & Vertrieb

Kapitalanlagen
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Das Ambitionsniveau und das Geschäftsmodell des 
Unternehmens bestimmen die Zielsetzung

Die Regulierung greift in nahezu alle Unternehmens-
funktionen ein und hat einen strategischen Impact

Nachhaltigkeit und Anforderungen an die Bericht-
erstattung reichen in die gesamte Wertschöpfungskette

Herausforderungen der ESG-Transformation Holistischer Ansatz
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Vorstandspflichten zu ESG

• Berücksichtigung von Nachhaltigkeit nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)*
• Künftig zudem Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf Mensch und Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

zu berücksichtigen (Entwurf Corporate Sustainability Due Diligence Directive; CSDDD)
• Anpassung des Katalogs zustimmungspflichtiger Geschäfte mit nahestehenden Personen / Unternehmen (siehe ARUG II)
• Regelmäßiges Hinterfragen und Evaluieren auch im Rahmen der Evaluation des Aufsichtsrats

Planung
Unternehmensplanung soll auch 
nachhaltigkeitsbezogene Ziele umfassen

Führung und Überwachung
Vorstand und Aufsichtsrat berücksichtigen bei 
der Führung und Überwachung, dass 
● Sozial- und Umweltfaktoren den

Unternehmenserfolg beeinflussen,
● Tätigkeiten des Unternehmens 

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
haben, und beraten auch 
Nachhaltigkeitsfragen

Strategie
In der Unternehmensstrategie sollen auch ökologische 
und soziale Ziele angemessen berücksichtigt werden

7
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ESG-Pflichten für Vorstand 
und Aufsichtsrat
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Vorstandsbesetzung und -vergütung

Diversität im Vorstand Verankerung von ESG im Vorstand und Aufsichtsrat
• Nachhaltigkeitsexpertise der Mitglieder zur Beurteilung von ESG-Risiken 

erforderlich
• unterschiedliche Ansätze zur Verankerung von und Verantwortlichkeit für 

Nachhaltigkeit im Vorstand und in der Organisation

ESG in der Vorstandsvergütung
• Regelungen zur Ausrichtung der Vergütungsstruktur auf „nachhaltige

Entwicklung“ und Integration von nichtfinanziellen Zielen bereits seit 2020
(ARUG II, DCGK) 

• Künftig ggf. Verzielung von Umweltzielen in der variablen Vergütung 
verpflichtend (Entwurf CSDDD-E)

• Festlegung eines Vergütungssystems, der konkreten Gesamtvergütung und 
der variablen Vergütungsbestandteile (DCGK)

• Angabe inwiefern Vergütungspolitik mit Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang steht (SFDR, Art. 5)

* ECB: Guide to fit and proper assessments; BaFin: Konsultation 05/2023 - Rundschreiben zur fachlichen Eignung und 
Zuverlässigkeit von Mitgliedern der Geschäftsleitung, [...]

Vorstand und Aufsichtsrat achten bei 
Besetzung auf Diversität
• Einigung auf EU-weite Standards 

für Geschlechteranteil in 
Führungspositionen (inklusive 
Aufsichtsrat)

• #stayonboard – Regelungen für 
Vorstandsmitglieder im Falle von 
Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit 
oder Pflege Angehöriger

• weitere explizite Kriterien in Banken-
und Versicherungsunternehmen  zu 
berücksichtigen*

8
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Überwachung der Steuerungs- und Kontrollsysteme

Systeme
• Seit FISG: Pflicht zur Einrichtung eines angemessenen IKS und RMS im weiten Sinn 

(unter Überwachung durch den Prüfungsausschuss) bei Börsennotierung
• IKS und RMS (einschließlich Prozessen und Systemen zur Erfassung und Verarbeitung 

nachhaltigkeitsbezogener Daten) sollen nach DCGK 2022, soweit nicht bereits gesetzlich 
geboten, auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele abdecken

• Systeme auch auf umweltbezogene und menschenrechtliche Risiken in der Lieferkette 
auszuweiten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und zukünftig CSDDD-E)

• Berücksichtigung von ESG-Risiken und ihren Auswirkungen im Risikomanagement und -
controlling auch von Aufsicht gefordert (7. MaRisk Novelle, Solvency II/VAG)

• Im Lagebericht sollen nach DCGK 2022 wesentliche Merkmale des gesamten IKS und RMS beschrieben 
werden und es soll zu ihrer Angemessenheit und Wirksamkeit Stellung genommen werden

• Weitere Angaben zu Systemen künftig nach CSRD bzw. ESRS-E

Compliance Management System
− Whistleblowing-System bereits 

bisher von DCGK empfohlen
− künftig verpflichtende Einrichtung 

mit konkreten Vorgaben zur 
Ausgestaltung und 
Sanktionsmechanismus durch 
Hinweisgeberschutzgesetz-E 

− Hinweise von 
Aufsichtsratsmitgliedern ersetzen 
nicht ihre Pflicht zum Hinwirken auf 
Beseitigung etwaiger Rechtsverstöße

Auch Voraussetzung für belastbare und prüfbare 
Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD

Transparenz

9
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FISG: Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz
IKS: Internes Kontrollsystem
RMS: Risikomanagementsystem
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ESG-Pflichten für Vorstand 
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CSRD: Verantwortung des Vorstands, Aufsichtsrats und 
Prüfungsausschusses

Bilanzeid

Der Bilanzeid der gesetzlichen Vertreter erstreckt sich 
künftig auch auf den Nachhaltigkeitsbericht

Rolle des Aufsichtsrats / 
Prüfungsausschusses
• Verantwortung zur Überwachung erstreckt sich auf 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(in Deutschland bereits kodifiziert: § 171 Abs. 1 AktG)

• Konkretisierung der Rolle des Prüfungsausschusses 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung:

− Befassung mit dem Ergebnis der externen 
Prüfung und dem Beitrag der Prüfung zur Integrität 
der Finanz- bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung; 
Rolle des Prüfungsausschusses bei der Prüfung

− Überwachung des Berichtsprozesses einschl. 
des Prozesses der digitalen Berichterstattung, des 
Prozesses zur Ermittlung der berichtspflichtigen 
Informationen, der Wirksamkeit des IKS / RMS und 
ggf. der internen Revision

Externe Prüfung

• Inhaltliche Pflichtprüfung mit begrenzter Sicherheit
• Überprüfung, ob Übergang zu hinreichender Sicherheit

Enforcement

• Zuständige nationale Behörden sollen die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung überwachen und 
durchsetzen, in Deutschland nach dem FISG die BaFin

• Die ESMA soll Leitlinien für eine einheitliche 
Aufsicht entwickeln

Anforderungen der CSRD

Sustainable Finance Webcast 
10
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Im Detail: Übersicht der verpflichtenden 
Offenlegungsanforderungen (DR) – ESRS 2

11

Allgemeines, Strategie, Governance, Impact / 
Risiken / Chancen, Metriken & ZieleESRS 2

Offenlegungen in Bezug auf 
besondere Aspekte

DR BP-2

Die Rolle der Verwaltungs-, 
Management- und Aufsichtsorgane

DR GOV-1

Informationen für Verwaltungs-, 
Management- und Aufsichtsorgane sowie 

adressierte Nachhaltigkeitsaspekte
DR GOV-2

Nachhaltigkeitsbezogene Leistung in 
Anreizsystemen

DR GOV-3

Erklärung zur Nachhaltigkeitsprüfung
DR GOV-4

Risikomanagement 
und interne Kontrollen

DR GOV-5

Interessen und 
Ansichten der Stakeholder

DR SBM-2

Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 
und Wechselwirkung mit der Strategie

DR SBM-3

Verfahren zur Ermittlung und Bewertung 
wesentlicher Auswirkungen, Risiken und 

Chancen

DR IRO-1

Übersicht der DR, über die im 
Nachhaltigkeitsbericht berichtet wird

DR IRO-2

Allgemeine Informationen
für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung

DR BP-1 Marktposition, 
Strategie, Geschäftsmodell(e) & 

Wertschöpfungsketten

DR SBM-1

Mai 2023Sustainable Finance Webcast *BP = Basis for Preparation
GOV = Governance

SBM = Strategy & Business Modell
IRO = Impact, Risk, Opportunities

Anforderungen der CSRD

PwC
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Deep Dive: ESRS 2

Praxistipp

Unabhängige Board Member: Aufsichtsrat im deutschen “Two-tier Board”-System, alternativ das Board of Directors 
• Relevant für die Offenlegung von ESG-Faktoren nach der Verordnung (EU) 2020/1816 (siehe Abschnitt 1 und 2, Annex 2)

Offenlegung der Zusammensetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane, der Aufgaben und 
Zuständigkeiten sowie des Zugangs zu Expertise und Fähigkeiten in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte:
• Ziel des DR: Verständnis schaffen zur Zusammensetzung der Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane, 

Aufgaben und Zuständigkeiten und Zugang zu Expertise und Fähigkeiten dieser Organe für Nachhaltigkeitsaspekte
⮚ Aufschlüsselung der Mitglieder dieser Organe in exekutive / nicht-exekutive Mitglieder; Vertretung von Mitarbeitern und 

anderen Arbeitnehmern; Erfahrung in Bezug auf Branchen, Produkte und geografische Standorte; Prozentsatz nach 
Gender und weiteren Diversity-Aspekten; Prozentsatz der unabhängigen Board Member (Aufsichtsrat in Deutschland)

⮚ Verantwortung für Überwachung der IRO (spezifische Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane oder Personen) 
Verantwortlichkeiten einzelner Organe für IRO in Aufgabenbeschreibungen, Vorstandsmandaten und anderen Richtlinien

⮚ Beschreibung der Rolle des Managements bei der Bewertung und Management von IRO (einschl. Reporting, Kontrollen)
⮚ Überwachung der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane sowie der obersten Führungsebene bei der 

Zielsetzung für wesentliche IRO, Monitoring der Fortschritte bei Zielerreichung
⮚ Sicherstellung der geeigneten Expertise und Fähigkeiten für Beaufsichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

Offenzulegende Informationen

Detailblick zu DR GOV-1 
Die Rolle der Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane

Zusatzinformation

Anforderungen der CSRD

Mai 2023

Anforderungen zur Offenlegung (DR) 
und Anwendung (AR) beziehen sich 
auch auf den ESRS G1 
Geschäftsleitung
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Deep Dive: ESRS 2

Praxistipp

Je nach Struktur des Unternehmens können sich die Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane auf die 
übergeordneten Ziele konzentrieren, während sich die Geschäftsleitung auf die detaillierten Ziele konzentriert. 

Offenlegung, wie Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane über Nachhaltigkeitsaspekte 
informiert werden und wie diese Aspekte während des Berichtszeitraums adressiert wurden:
• Ziel des DR: Verständnis schaffen, wie Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane über Nachhaltigkeits-

aspekte informiert werden, welche Informationen und Angelegenheiten sie behandelt haben, ob die Mitglieder 
dieser Organe angemessen informiert wurden und ob sie in der Lage waren, ihre Aufgaben zu erfüllen.

⮚ Offenlegung ob, von wem und wie häufig die Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane über wesentliche 
IRO, die Durchführung der Nachhaltigkeits-Due-Diligence sowie die Ergebnisse und Wirksamkeit der verfolgten 
Strategien, Maßnahmen, Messgrößen und Ziele sowie alle anderen nachhaltigkeitsbezogenen Fragestellungen, die sich 
ergeben und ihre Aufmerksamkeit erfordern würden, informiert werden

⮚ Offenlegung, wie Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane IRO berücksichtigen, wenn sie die Strategie des 
Unternehmens, Entscheidungen über größere Transaktionen und Risikomanagementpolitik beaufsichtigen, einschließlich 
der Bewertung von Trade-offs und einer Analyse der Sensitivität gegenüber erforderlichen Unsicherheiten

⮚ Liste wesentlicher IRO, die Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane im Berichtszeitraum adressiert haben

Offenzulegende Informationen

Detailblick zu DR GOV-2 
Informationen für Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane sowie adressierte Nachhaltigkeitsaspekte

Zusatzinformation

Anforderungen der CSRD

Mai 2023

IRO = Impact, Risks & Opportunities 
Die allgemeinen Angabepflichten zu 
Auswirkungen, Risiken und Chancen 
(IRO) orientieren sich an dem Prinzip der 
doppelten Wesentlichkeit
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Deep Dive: ESRS 2

Praxistipp

Anforderungen zur Offenlegung (DR) 
und Anwendung (AR) beziehen sich 
auch auf den ESRS E1 Klimawandel

Bei börsennotierten Unternehmen sollte diese Offenlegungspflicht mit dem in Artikel 9a und 9b der Richtlinie 2007/36/EG 
über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften vorgeschriebenen 
Vergütungsbericht übereinstimmen. Eine Referenz auf diese Vergütung kann erfolgen.

Offenlegung über die Integration von nachhaltigkeitsbezogenen Leistungen in Anreizsystemen:
• Ziel des DR: Verständnis schaffen, ob Mitgliedern der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane 

Anreizsysteme angeboten werden, die Nachhaltigkeitsaspekte umfassen
⮚ Offenlegung, ob Leistung anhand bestimmter nachhaltigkeitsbezogener Ziele und/oder Auswirkungen bewertet wird - und 

wenn ja, anhand welcher. Und ob und wie nachhaltigkeitsbezogene Leistungskennzahlen als Leistungsmaßstäbe 
berücksichtigt oder in die Vergütungspolitik einbezogen werden

⮚ Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Anreizsysteme, einschließlich des Anteils der variablen Vergütung, der von 
solchen Kennzahlen abhängt

⮚ Verantwortungsebene in dem Unternehmen, welche die Bedingungen der Anreizsysteme genehmigt und aktualisiert

Offenzulegende Informationen

Detailblick zu DR GOV-3 
Nachhaltigkeitsbezogene Leistung in Anreizsystemen

Zusatzinformation

Anforderungen der CSRD

Mai 2023
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Deep Dive: ESRS 2

Praxistipp

Verwaltungs-, Management- und 
Aufsichtsorgane:
● Die Leitungsorgane mit der 

höchsten Entscheidungs-
befugnis im Unternehmen, 
einschließlich seiner Ausschüsse. 

● Wenn es keine Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgane 
des Unternehmens gibt, sollten 
der CEO und, falls vorhanden, 
der stellvertretende CEO
einbezogen werden. 

● In Governance-Systemen mit 2 
Ebenen, wobei Aufsicht und 
Management getrennt sind: beide 
Ebenen fallen unter die Definition 
von Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorganen.

Bezieht sich ausschließlich auf die internen Kontrollprozesse für den Prozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung:
Unternehmen können Risiken wie die Vollständigkeit und Integrität der Daten, die Genauigkeit der Schätzergebnisse, die 
Verfügbarkeit von Daten zur Wertschöpfungskette und den Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Informationen berücksichtigen.

Offenlegung der wichtigsten Merkmale des Risikomanagement- und internen Kontrollsystems in Bezug auf die 
Prozesse der Nachhaltigkeitsberichterstattung:
• Ziel des DR: Verständnis für das Risikomanagement und die internen Kontrollprozesse des Unternehmens in Bezug 

auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu vermitteln
⮚ Offenlegung des Umfangs, der Hauptmerkmale und der Komponenten des Risikomanagements sowie der internen 

Kontrollprozesse und -systeme in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung
⮚ Offenlegung des gewählten Ansatzes zur Risikobewertung, einschließlich der Methodik zur Priorisierung der Risiken
⮚ Offenlegung der wichtigsten identifizierten, tatsächlichen und potenziellen Risiken und deren Abhilfestrategien 

einschließlich der zugeordneten Kontrollen
⮚ Beschreibung, wie das Unternehmen die Ergebnisse der Risikobewertung und internen Kontrollen in Bezug auf den 

Prozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung in die relevanten internen Funktionen und Prozesse integriert
⮚ Beschreibung der regelmäßigen Berichterstattung der Ergebnisse an Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane

Offenzulegende Informationen

Detailblick zu DR GOV-5 
Risikomanagement und interne Kontrollen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung

Zusatzinformation

Anforderungen der CSRD

Mai 2023
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Im Detail: Übersicht der verpflichtenden 
Offenlegungsanforderungen (DR) – ESRS G1

16

GeschäftsleitungESRS G1

Zahlungspraktiken
DR G1-6

Unternehmenskultur und Richtlinien zur 
Geschäftsleitung

DR G1-1

Management der Beziehungen zu 
Lieferanten

DR G1-2

Prävention und Aufdeckung von 
Korruption und Bestechung

DR G1-3

Bestätigte Vorfälle von Korruption oder 
Bestechung

DR G1-4

Politische Einflussnahme und Lobbying-
Aktivitäten

DR G1-5

*BP = Basis for Preparation
GOV = Governance

SBM = Strategy & Business Modell
IRO = Impact, Risk, Opportunities

Unternehmenskultur und Richtlinien zur 
Geschäftsleitung

DR IRO 
G1-1

Zahlungspraktiken

Management der Beziehungen zu 
Lieferanten

Prävention und Aufdeckung von 
Korruption und Bestechung

Bestätigte Vorfälle von Korruption oder 
Bestechung

Politische Einflussnahme und Lobbying-
Aktivitäten

DR IRO 
G1-2

DR IRO 
G1-3

DR IRO 
G1-4

DR IRO 
G1-5

DR IRO 
G1-6

Die Rolle der Verwaltungs-, 
Management- und Aufsichtsorgane

DR ESRS 
2 GOV-1

Interaktion mit ESRS 2
• Governance: siehe 

ESRS 2 GOV-1
• IRO Management: siehe 

ESRS 2 IRO-1 Verfahren zur Ermittlung und Bewertung we-
sentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen

DR ESRS 
2 IRO-1

Anforderungen der CSRD

Sustainable Finance Webcast 
PwC

Mai 2023
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Deep Dive: ESRS G1

Praxistipp

Beispiel: Offenlegung der Strategie 
zur Förderung der Unternehmens-
kultur, Umsetzung und Ergebnis
Offenlegung der Themen der 
Unternehmenskultur, die von den 
Verwaltungs-, Management- und 
Aufsichtsorganen berücksichtigt und 
diskutiert werden, sowie die Häufigkeit der 
Befassung damit

Offenlegung von Initiativen zur Unternehmenskultur sowie den Geschäftsleitungs-Policies:
• Ziel des DR: ein Verständnis dafür zu schaffen, wie die Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane an der 

Gestaltung, Überwachung, Förderung und Bewertung der Unternehmenskultur beteiligt sind

• Strategie, Umsetzung und Ergebnisse der Förderung der Unternehmenskultur sowie Geschäftsleitungs-Policies:
⮚ Mechanismen zur Identifizierung, Meldung und Untersuchung rechtswidrigen Verhaltens 
⮚ Wenn Maßnahmen gegen Korruption/Bestechung im Einklang mit dem UN-Übereinkommen gegen Korruption fehlen, 

dann ist dies offenzulegen und mitzuteilen, ob Pläne zur Umsetzung dieser Maßnahmen sowie ein Zeitplan vorliegen
⮚ Maßnahmen für die Meldung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich des Schutzes von Hinweisgebern; fehlen diese, 

dann ist dies offenzulegen und mitzuteilen, ob Pläne zur Umsetzung sowie ein Zeitplan vorliegen
⮚ Untersuchung von Vorfällen in der Geschäftsleitung
⮚ Strategie für Schulungen zum Thema Geschäftsleitung, einschließlich Zielgruppe, Häufigkeit und Umfangs der 

Berichterstattung; sowie Identifizierung der Risiko-Funktionen, die für Korruption/Bestechung am meisten gefährdet sind

Offenzulegende Informationen

Detailblick zu DR G1-1
Unternehmenskultur und Richtlinien zur Geschäftsleitung

Unternehmenskultur: Die Unternehmenskultur drückt Ziele durch Werte und Überzeugungen aus. Sie leitet die Aktivitäten 
des Unternehmens durch gemeinsame Annahmen und Gruppennormen wie Werte, Leitbilder oder einen Verhaltenskodex.

Zusatzinformation

Anforderungen der CSRD

Mai 2023
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Deep Dive: ESRS G1

Praxistipp

Beispiel: Trainings
Im Geschäftsjahr 20XY hat ABC eigene 
Mitarbeiter, die einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt sind, gemäß der Policies 
geschult (siehe Anmerkung x). Für diese 
Risiko-Funktionen ist die Schulung 
obligatorisch, aber ABC hat auch 
freiwillige Schulungen für andere eigene 
Mitarbeiter angeboten. Details folgend:

Risiko-Funktionen: Funktionen, die aufgrund ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten als korruptions- und 
bestechungsgefährdet gelten.

Offenlegung von Informationen über das System zur Verhinderung und Aufdeckung von Korruption und 
Bestechung, zur Untersuchung von und zur Reaktion auf Anschuldigungen oder Vorfälle zur Verfügung, 
einschließlich der entsprechenden Schulungen:
• Ziel des DR: Transparenz über die wichtigsten Verfahren des Unternehmens zur Vorbeugung, Aufdeckung und 

Behandlung von Korruptions-/Bestechungsvorwürfen schaffen. Dazu gehören auch Schulungen für die eigenen 
Mitarbeiter und/oder Informationen, die intern oder an Lieferanten weitergegeben werden.

⮚ Überblick über die Verfahren zur Vorbeugung, Aufdeckung und Behandlung von Anschuldigungen oder Vorfällen
⮚ Unabhängigkeit von der Management-Kette
⮚ Prozess der Berichterstattung an die Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane
⮚ Wenn derartige Verfahren nicht vorhanden sind, Offenlegung dieser Tatsache und ggf. der Pläne zur Einführung 
• Durchgeführte Trainings zu Anti-Korruption und Bestechung:
⮚ Art, Umfang und Tiefe der Trainingsprogramme; Prozentsatz der risikobehafteten Funktionen, die durch Schulungen 

abgedeckt werden; ggf. die Angaben zu den Mitgliedern der Verwaltungs-, Aufsichts- und Leitungsorgane

Offenzulegende Informationen

Detailblick zu DR G1-3
Prävention und Aufdeckung von Korruption und Bestechung

Zusatzinformation

Anforderungen der CSRD
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Deep Dive: ESRS G1

Praxistipp

Lobbying-Aktivitäten: Aktivitäten, die darauf abzielen, die Formulierung oder Umsetzung von Politik oder Gesetzgebung 
oder die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Regierungsinstitutionen, ... usw. zu beeinflussen.

Offenlegung von Informationen über die Aktivitäten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit politischer 
Einflussnahme, einschließlich von Lobbying-Aktivitäten in Bezug auf wesentliche Auswirkungen:
• Ziel des DR: Transparenz über die Aktivitäten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit politischer Einfluss-

nahme schaffen, einschl. Lobbyarbeit sowie Art, Zweck und Kosten dieser Aktivitäten während Berichtszeitraums
⮚ Ggf. Vertreter, der/die in den Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorganen für die Beaufsichtigung dieser 

Tätigkeiten zuständig ist/sind
⮚ Finanzielle Spenden oder Sachspenden an die Politik (Gesamtwert der politischen Spenden)
⮚ Lobbying-Aktivitäten: Offenlegung der wichtigsten behandelten Themen und der wichtigsten Positionen, Interaktionen mit 

wesentlichen IROs laut Wesentlichkeitsanalyse; Offenlegung von finanziellen Informationen auf freiwilliger Basis
⮚ Eintragung im EU-Transparenzregister oder in einem gleichwertigen Transparenzregister in einem Mitgliedstaat
⮚ Informationen über die Ernennung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane, die in den 

zwei Jahren vor der Ernennung im aktuellen Berichtszeitraum eine vergleichbare Position in der öffentlichen Verwaltung 
(einschließlich Regulierungsbehörden) innehatten

Offenzulegende Informationen

Detailblick zu DR G1-5
Politische Einflussnahme und Lobbying-Aktivitäten

Zusatzinformation

Finanzielle oder Sachspenden an die 
Politik (siehe auch GRI):
Finanzielle Unterstützung oder 
Sachleistungen, die politischen Parteien, 
ihren gewählten Vertretern oder 
Personen, die sich um ein politisches Amt 
bewerben, direkt zur Verfügung gestellt 
werden.

Anforderungen der CSRD

Mai 2023
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Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) fokussiert sich stärker 
auf das “S” und die CSDDD auf “E”,”S” und “G”

Environment Social Governance

E S G

20

* Draft in der Fassung des Vorschlag des Rechtsausschusses des EU-Parlaments (finale Abstimmung angesetzt für Mai 2023) für die Trilog-Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament, der EU Kommission und dem Europäischen Rat  

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

• Fokus auf Sorgfaltspflichten für Menschenrechte sowie ausgewählte 
Umweltaspekte

• Dokumentations- und Berichtspflicht für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten
• Schaffung einer verantwortlichen Funktion (Menschenrechtsbeauftragte:r) ist 

verpflichtend vorgesehen

• Sieht sowohl Sorgfaltspflichten für Umwelt und Menschenrechte als auch 
Good Governance-Vorschriften vor

• Übergangspläne sollen vorgelegt werden, damit Geschäftsstrategie und 
Tätigkeiten kompatibel mit dem 1.5°C-Ziel (Pariser Abkommen) sind

• Variable Vergütung des Vorstands soll an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt werden
• Ein:e Menschenrechtsbeauftragte:r ist nicht verpflichtend vorgesehen

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Draft)*

Sustainable Finance Webcast 
PwC

Mai 2023

LkSG und CSDDD
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Der Menschenrechtsbeauftragte kann innerhalb der 1st Line of Defence 
angesiedelt werden

Mai 2023
21

Vorstand

Präventionsmaßnahmen Präventionsmaßnahmen

Abhilfemaßnahmen Abhilfemaßnahmen

Menschenrechtskoordinator:in

Risikoanalyse Risikoanalyse

Beschwerdeverfahren

Dokumentation

Wirksamkeitskontrolle Wirksamkeitskontrolle

Eigener Geschäftsbereich Zulieferer

Menschenrechtskoordinator:in

MRB: Koordination/Plausibilisierung

• Verantwortung für Vorgaben
• Kontrolle der Einhaltung der Regelungen
• Regelmäßige Wirksamkeitskontrollen
• Initiierung von Änderungen
• Ansprechpartner:in der Aufsicht
• Aktualisierung, Veröffentlichung & 

Kommunikation der Grundsatzerklärung
• Koordination & Eingabe der jährlichen 

Berichterstattung
• Regelmäßige Information des Vorstands 

(mind. jährlich)

Abgabe

Ü
be

rw
ac

hu
ng

LkSG-Risikomanagement

Compliance

1st Line of Defence 2nd Line of Defence

• Überprüfungen in Bezug 
auf die Einhaltung des 
LkSG 

• Durchführung von 
Schulungen im 
Unternehmen (z.B. zu 
Grundsatzerklärung, 
Risiken, Code of Conduct)

Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie

Durchführung Risikomanagement Überwachung Risikomanagement

Jährliche Berichterstattung

Menschenrechtsbeauftragte:r
(MRB)

Sustainable Finance Webcast 
PwC

LkSG 
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Die CSDDD legt ihre Erwartungen an die Good Governance von 
Unternehmen tiefer

Mai 2023
22

Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in die 
Unternehmenspolitik

Berücksichtigung der Sorgfaltspflicht durch die 
Unternehmensleitung

Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht die den 
genutzten Ansatz des Unternehmens beschreibt 
(jährliche Aktualisierung)

Die Strategie muss einen Verhaltenskodex
beinhalten, der die Regeln und Grundsätze für 
Beschäftigte und Tochterunternehmen
beschreibt 

Beschreibung der Verfahren zur Umsetzung der 
Sorgfaltspflicht, inkl. der Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung des Verhaltenskodexes und zur Ausweitung
seiner Anwendung auf etablierte Geschäftsbeziehungen

Mitglieder der Unternehmensleitung sollen bei Ausübung ihrer 
Pflicht im besten Interesse des Unternehmens zu handeln, kurz-, 
mittel- und langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen für 
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen

Ggf. sollen sie auch die Folgen für Menschenrechte, 
Klimawandel und Umwelt berücksichtigen

Mitglieder der Unternehmensleitung sind verantwortlich für die 
Einrichtung und Kontrolle der Maßnahmen, sowie der Strategie,
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht und müssen dem Vorstand 
hierüber berichten

Schritte zur Anpassung der Unternehmensstrategie müssen 
ergriffen werden, um mit geeigneten Maßnahmen tatsächlichen
und potenziellen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken

CSDDD

Sustainable Finance Webcast 
PwC
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Erwartungen der Aufsicht an Governance und Risikoappetit 

Bereich Erwartung

Leitungsorgan
“Bei der Entwicklung der allgemeinen Geschäftsstrategie, der Geschäftsziele und des 
Rahmenwerks für das Risikomanagement des Instituts sollte das Leitungsorgan Klima- und 
Umweltziele berücksichtigen und sie auch effektiv überwachen.“ 

Risikoappetit “Institute sollten Klima- und Umweltrisiken explizit in ihr Rahmenwerk für den Risikoappetit 
aufnehmen.”

Organisations-
struktur

“Institute sollten die Zuständigkeit für die Steuerung von Klima- und Umweltrisiken innerhalb 
der Organisationsstruktur gemäß dem Modell der drei Verteidigungslinien (Governance, Risk, 
Compliance zuweisen.“

Berichterstattung

“Bei ihrer internen Berichterstattung sollten Institute aggregierte Risikodaten melden, die 
Auskunft darüber geben, inwieweit das betreffende Institut Klima- und Umweltrisiken 
ausgesetzt ist. Diese Informationen sollen dem Leitungsorgan und maßgeblichen 
Unterausschüssen als Grundlage für fundierte Entscheidungen dienen.”

EZB Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken (veröffentlicht November 2020)*

Feb / Mai 2021
EZB führt den 

1. Thematic Review durch
Fragebogen A: Status quo

Fragebogen B: Umsetzungspläne

EZB Leitfaden zu Klima- und 
Umweltrisiken

Nov 2020

EZB veröffentlicht Feedback 
Report inkl. Best Practice 
Beispielen

Okt 2021

Q1 / Q2 2022

EZB führt den  2. Thematic Review 
(ebenfalls Fragebogen A + B) durch, 

inkl. Vor-Ort-Audits

Q4 2022

Q4 / 2024

• EZB Feedback
• EBA Leitfaden zu ESG 

Risikomanagement 

EZB Klimastresstest

Q2 2022

…
Vollständige Compliance mit 

den Erwartungen der EZB

Q1 / Q2 2023
3. Thematic Review durch EZB

Im November 2022 legte die EZB zeitlich gestaffelte Fristen für Banken fest, damit alle in ihrem Leitfaden zu Klima-
und Umweltrisiken dargelegten Erwartungen nach und nach bis Ende 2024 erfüllt werden.
Bis Ende 2023 sollen Banken ihre Klima- und Umweltrisiken in ihre Governance, ihre Strategie und ihr 
Risikomanagement einbeziehen.

EBA veröffentlichte technische Durchführungsstandards zu den Offenlegungen nach Säule 3**

Zuständigkeiten des Leitungsorgans bei der Festlegung, Beaufsichtigung und Überwachung des 
Risikorahmens, der Ziele, Strategien und Grundsätze im Zusammenhang mit den ESG-Risiken

Im Rahmen der Governance müssen Institute folgende Elemente offenlegen:

Governance-Regelungen in Bezug auf die Festlegung von Zielen, Eskalationsverfahren und
Berichterstattung

die Integration von ESG-Risiken in die organisatorischen Vorkehrungen, einschließlich der Rolle von 
Risikoausschüssen, Geschäftsbereichen und internen Kontrollfunktionen

a

b Ausrichtung der Vergütungspolitik an ESG-Risiken

c

d

*EZB (2020). Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken: Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf Risikomanagement und Offenlegungen 
** EBA (2022). Final Report: Final draft implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR<

Risikomanagement
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ESG Governance und 
Compliance
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Verschiedene Möglichkeiten die Gesamtverantwortung für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Organisation zu verorten
Der Trend läuft hin zu einer Verlagerung auf den CFO
Organisatorische Verortung

CFO

Nicht-finanzielle 
Erklärung im 

Jahresabschluss/ 
Lagebericht

(geprüft)

Finance, 
Accounting & 

Reporting

CEO

Nachhaltigkeits-
berichterstattung 

(nicht geprüft)

Unternehmens-
entwicklung

CRO

Nachhaltigkeits-
berichterstattung 

(nicht geprüft)

Leiter:in 
Nachhaltigkeit

Neue 
Anforderungen

Stakeholder 
Erwartungen

Gründe für eine Verlagerung der Gesamtverantwortung zum CFO

Neue Anforderungen mit zunehmender Bedeutung für 
den Jahresabschluss/Lagebericht (ISSB und für die 
EU die CSRD), einschl. Audit-Anforderungen

Wachsendes Interesse und Erwartungen von 
Investoren und anderen Stakeholdern 

Heute:

oder

Bedeutung 
Lagebericht

Unternehmen mit Sitz in der EU werden verpflichtet 
sein, Nachhaltigkeitsinformationen in den 
Jahresbericht aufzunehmen

Trend der Zukunft

Nachhaltigkeits-
berichterstattung als 

Teil des 
Jahresabschlusses

(geprüft)
Erfahrung des 
Finanzteams

Die Erfahrung des Finanzteams bei der Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger Daten/Berichte, hinsichtlich 
Einhaltung von Prozessen und regelmäßigen Audits

25
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Aufsichtsrat

Vorstand Nachhaltigkeits-Ausschuss

Verantwortung

− Experten:innen für Nachhaltigkeitsfragen
− Unterstützung / Verantwortung für 

strategische ESG-Entscheidungen und 
eigene Ambitionen

− Verantwortlich für das CSRD Reporting

Nachhaltigkeitsteam

Verantwortung

− Verantwortlich für strategische Entscheidung-
en in Bezug auf Kapitalanlagen

− Verantwortlich für die Definition oder Ableitung 
von investitionsbezogenen Informationen (inkl. 
TSC* für Taxonomie und PAI-Daten von SFDR)

Kapitalanlagen**

Verantwortung

− Verantwortlich für 
strategische 
Entscheidungen in 
Bezug auf das 
Underwriting bei VU

Underwriting** / Produkte

Verantwortung

− Verantwortlich für die Integration von 
Nachhaltigkeit in den Governance & Risk 
Framework (inkl. Risikomessung)

− Starke Koordination in second-line bzw. 
Governance (zusammen mit Compliance)

Risikomanagement / Compliance

Verantwortung

− Verantwortlich für das Berichtswesen und 
die Steuerungsprozesse (inkl. Daten-
qualität und IKS)

− Verantwortlich für die nichtfinanzielle 
Berichterstattung (NFRD/ CSRD)

Finanzen, Rechnungswesen & 
Berichterstattung

Verantwortung

− Verantwortlich für die Vergütungspolitik 
(mit Ausnahme der Vergütung auf 
Vorstandsebene) und teilweise fit & proper

− Unterstützung für Mitarbeiterschulungen

Personalwesen Vertrieb Marketing & 
Kommunikation

Verantwortung

− Kommunikationskanal zu den operativen 
Einheiten (OE)

− Verantwortlich für die (Koordination der) 
lokale Umsetzung der regulatorischen und 
konzernweiten Anforderungen 

OE Funktions-/ 
Geschäftsebene

Geschäftsbereiche

Verantwortung

− Verantwortlich für 
strateg. Entschei-
dungen bzgl. Pro-
dukte und vor allem 
TSC* für Taxonomie

Verantwortung

− Verantwortlich für 
Regulierung der 
Kunden:innen

− Schulung von 
Vertriebseinheiten

Verantwortung

− Verantwortlich für 
die Offenlegung auf 
der Website & IR-
Kommunikation

* Technische Screening-Kriterien
** Relevanz für Versicherungsunternehmen  

Die Geschäftsbereiche übernehmen unterschiedliche Verantwortung 
und tragen gesamthaft zur Umsetzung der ESG Anforderungen bei 

Mai 2023
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Variante 1: 
Nachhaltigkeitsbeauftragter:in

Variante 3:
Nachhaltigkeitsbeauftragter:in

Verschiedene Varianten der 
Verortung des:der 
Nachhaltigkeitsbeauftragten:in

Variante 2:
Nachhaltigkeitsbeauftragter:in
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• Ermittlung „grüner“ Vermögenswerte und Integration von 
ESG-Aspekten in Produkt-/Kundenstrategien

• Identifizierung und Management wesentlicher ESG-Risiken
• Sicherstellung der Compliance bzgl. der einschlägigen ESG-

Vorschriften
• Sicherstellung der erforderlichen Kompetenzen im Bereich 

Nachhaltigkeit sowie Durchführung von 
Fortbildungsmaßnahmen für beteiligte Organisationsbereiche

• Berücksichtigung von ESG-Risiken in den operativen 
Geschäftsbereichen 

• Bereitstellung der für das nichtfinanzielle Reporting 
erforderlichen Angaben und Daten

1st Line 2nd Line 3rd Line

Risikomanagement: 
• Einbeziehung von ESG-Risiken im Risikomanagement (inkl. 

Stresstests und Szenarioanalysen 
• Integration von ESG-Risiken in die Erklärung zum Risikoappetit 

und Entwicklung/Verwendung von KRIs
• Die Ergebnisse der Identifizierung und Bewertung von ESG-

Risiken fließen in den Geschäftsstrategieprozess mit ein
Compliance: 
• Identifizierung, Bewertung und Kommunikation der relevanten 

und aktuellen ESG-Regulatorik
• Integration von ESG-Risiken in den Compliance-Rahmen, 

einschl. des Prozesses zur Bewertung von Compliance-Risiken
• Unterstützung der Risikomanagementfunktion bei der 

Bewältigung von Nachhaltigkeitsrisiken

• Überprüfung der internen Kontroll- und 
Risikomanagementmechanismen und Bewertung seiner 
Wirksamkeit beim Umgang mit ESG-Risiken

• Überprüfung der Eignung des Frameworks zur Steuerung der 
Nachhaltigkeitsagenda

• Überprüfung der Einhaltung der geltenden 
nachhaltigkeitsbezogenen Vorschriften / Rahmenwerke

Vorstand
Aufsichtsrat

Finance

Risk Ownership Risk Control Risk Assurance

Risiko

Die Rollen und Verantwortlichkeiten der Organisationseinheiten sind im 
Kontext ESG entlang des „Three-Lines-of-Defence-Modells“ auszugestalten

27
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Vertrieb Service-
Einheiten

ggfs. weitere 
Fachbereiche

Risiko-
Management Compliance Interne Revision

“Three-Lines-of-Defence-Modell”
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ESG Compliance-Risiken existieren auf allen Unternehmensebenen und 
werden beeinflusst durch interne und externe Treiber

Digitalisierung

Externalitäten

Regulatorische/ 
Reporting 

Anforderungen

Fehlerhafte 
Klassifizierung von 
Produkten

fehlender Wissens-
transfer

;enschliche Fehler

Greenwashing

K
ap

ita
lm

ar
kt

 &
 (F

in
an

z-
) 

W
irt

sc
ha

ft

Lieferketten

ESG Tools

ESG Datenqualität 

O
perations 

OpRisk & 
Prozessrisiken
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Third Parties/ 
Dienstleister

Diese komplexen Risiken & die dynamische Entwicklung 
bedürfen einer resilienten Organisation

Ganzheitlicher und integrierter Ansatz zum Management der 
Risiken und der Überwachung durch die Compliance Funktion

Korruption/ Betrug

Kartellrecht

28
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Welche Überwachungshandlungen sollte Compliance im Kontext 
ESG durchführen?

29

Gemäß BaFin Merkblatt zum Umgang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken soll die Compliance-
Funktion ihre Aufgaben im Sinne der MaRisk, 
MaGo und KAMaRisk auf die regulatorischen 
Anforderungen zur Nachhaltigkeit ausweiten 

Einhaltung aller ESG Regulierungen

Keine konkreten 
Anforderungen aus 
OffenlegungsVO und 
MiFID II-Änderungen 

Zur Unterstützung der 
Definition der 
Überwachungshandlungen 
kann der IDW 
Praxishinweis zur 
OffenlegungsVO 
herangezogen werden

Da die Anforderungen zur 
Nachhaltigkeit ein neues 
Thema darstellen, sollte 
die Überwachung von 
Compliance zunächst 
detaillierter erfolgen

ESG Wertpapier-Compliance – OffenlegungsVO und MiFID II

Sustainable Finance Webcast 
PwC

Mai 2023
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OffenlegungsVO und MiFID II – welche Überwachungshandlungen 
sollten durchgeführt werden?

30

• Überprüfung und Plausibilisierung der Offenlegungen auf der Internetseite zu 
Nachhaltigkeitsrisiken und Vergütung in Bezug auf Vollständigkeit, 
Aktualität und Historisierung

• Überprüfung der Existenz eines PAI-Statements entsprechend des 
„Comply“ oder „Explain“ Ansatzes auf der Internetseite

• Überprüfung, ob separates PAI-Statement für Finanzberater:innen
veröffentlicht ist

• Qualität der Daten sowie Überprüfung, ob bei fehlenden Daten eine 
Erklärung der Bemühungen („Best Effort Ansatz“) dokumentiert wurdeU
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OffenlegungsVO

• Überprüfung und Plausibilisierung der Offenlegung zur Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitsrisiken in den vorvertraglichen Informationen

• Überprüfung der Einhaltung der Templates zur VVI und den regelmäßigen 
Berichten sowie der Inhalte der Offenlegung auf der Website zu den 
Produkten (z.B. Art 8, Art 9)

• Prüfung, ob alle regulatorisch vorgegebenen Disclaimer in den VVI und 
regelmäßigen Berichten aufgenommen wurden 

• Prüfung, ob nachhaltigkeitsbezogene Anhänge in den Hauptdokumenten 
enthalten sind 

• Überprüfung von Marketingmitteilungen zum Thema Nachhaltigkeit auf 
Konformität verwendeter Begrifflichkeiten und Beschreibungen
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MiFID II-Änderungen 

• Überprüfung, ob der:die Kunde:in nach seinen:ihren 
Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt wurde

• Überprüfung, ob dem:der Kunde:in Finanzinstrumente empfohlen wurden, 
die nicht seiner:ihrer Nachhaltigkeitspräferenz entsprechen

• Überprüfung, ob der:die Kunde:in gefragt wurde, ob seine:ihre 
Nachhaltigkeitspräferenz angepasst werden soll

• Prüfung der Geeignetheitserklärung auf Ergänzung der 
NachhaltigkeitsangabenB
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• Überprüfung der Aufnahmen von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Hersteller-
und Vertreiberzielmarkt

• Prüfung, ob die regelmäßige Überprüfung des Zielmarktes auch im 
Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren stattfindet
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Good Practice Komponenten zur Etablierung einer stabilen Governance 
in der gesamten Organisation

31

Definition einer 
Verantwortlichkeit für 
Nachhaltigkeit (z.B. CSO)

Integriertes Management 
von Nachhaltigkeitsthemen 
in allen Geschäftsbereichen

Sicherstellung der Flexibilität 
der Governance-Struktur in 
Bezug auf neue 
(regulatorische oder interne) 
Anforderungen 

Klare Definition von 
Verantwortlichkeiten und 
Sicherstellung einer klaren 
Kommunikation zwischen 
Organisationseinheiten

Externer Beirat als 
Katalysator für die 
Organisation und 
Einbringung externer 
Perspektiven

1 2 3

5 6 7

Harmonisierte ESG-
Prozesse und 
Verantwortlichkeiten in allen 
Einheiten der Gruppe

8

Aufbau unterstützender 
Strukturen für 
Nachhaltigkeit (z.B. 
Arbeitsgruppen)

4

Sustainable Finance Webcast Mai 2023

Einrichtung eines formellen 
Vorstands-Comittees und 
funktionsübergreifenden 
Nachhaltigkeitsausschusses
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Unser Informationsangebot für Sie
Sustaining Values Blog

Sustainable Finance Studien

32
Januar 2023

PwC
Sustainable Finance Webcast 

Staying Ahead of the Curve

The EBA roadmap on 
sustainable finance

Behalten Sie die Übersicht im regulatorischen Dschungel!

Von Net Zero zu Nature 
Positive

Empowered CSOs

EU-Taxonomie: Delegated 
Act Umweltziele 3-6

ESG-Finanzprodukte im 
Fokus

ESG Fraud Whitepaper

Nächster Webcast am 
14. Juni 2023 zu ESG goes MaRisk -

die finale 7. MaRisk Novelle

https://blogs.pwc.de/sustaining-values/
https://blogs.pwc.de/de/sustaining-values/article/235187/the-eba-roadmap-on-sustainable-finance/
https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/sustainable-finance/von-net-zero-zu-nature-positive-warum-sich-der-deutsche-finanzsektor-jetzt-mit-biodiversitaet-beschaeftigen-sollte.html
https://www.strategyand.pwc.com/de/en/functions/esg-strategy/cso2022/strategyand-chief-sustainability-officer.pdf
https://blogs.pwc.de/de/esg/article/236732/umweltziele-3-bis-6-eu-veroeffentlicht-vorschlaege-fuer-technische-bewertungskriterien-zu-den-vier-weiteren-umweltzielen-der-eu-taxonomie/
https://blogs.pwc.de/de/esg/article/236555/esg-finanzprodukte-im-fokus/
https://www.pwc.de/de/consulting/forensic-services/pwc-whitepaper-esg-fraud.pdf
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Aufmerksamkeit.
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